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11. Oktober 2023

Schriftliche Anfrage betreffend Schulsanierungen

Zur schriftlichen Anfrage betreffend Schulsanierungen darf ich wie folgt antworten:

Zu Frage 1: 

Sehr geehrte Frau Klubobfrau!

Sehr geehrte Frau Abgeordnete!

GESUNDHEIT. BILDUNG . FRAUEN

Bahnhofplatz 1. 4021 Linz | lhstv.haberlander@ooe.gv.at 
www.christine-haberlander.at

E-Mail: LHStv.Haberlander@ooe.gv.at 
Tel: (+43 732) 77 20-17108

Bitte bei Antwortschreiben folgende Zahl anführen:
LHStv.Ha-190030/293-2023-Wo/Ma

Frau
Abgeordnete zum Oö. Landtag
Doris Margreiter
SPÖ-Landtagsklub
Landhausplatz 1
4021 Linz

2022 wurden in oö. Gemeinden 61 Schulbauprojekte mit einem Finanzierungsvolumen in 

Höhe von 199.616.915 Euro realisiert (siehe beiliegende Liste). Das angeführte Finan

zierungsvolumen nimmt auf die gesamten schulischen Projektkosten Bezug, wobei die Reali

sierung im Regelfall in mehreren Jahresetappen erfolgt. Der jeweilige Finanzierungsanteil 

der Gemeinden richtet sich individuell nach der Finanzkraft und wurde in Abstimmung mit 

den Gemeindereferenten festgesetzt.

Frau 
Klubobfrau
Abgeordnete zum Oö. Landtag
Sabine Engleitner-Neu, M.A. M.A. 
SPÖ-Landtagsklub
Landhausplatz 1
4021 Linz

CHRISTINE HABERLANDER
LANDESHAUPTMANN-STELLVERTRETERIN

!

Oö. Landtag: Beilage 13192/2023, XXIX. Gesetzgebungsperiode



Zu Frage 2:

Zu Frage 3:

Zu Frage 4:
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Es'liegen darüber hinaus von den oö. Gemeinden 42 baureife und bewilligte Schulbau

projekte mit einem voraussichtlichen Finanzierungsvolumen in Höhe von 107.383.001 Euro 

vor (siehe beiliegende Liste). Dafür ist eine Förderung aus Landeszuschüssen durch das 

Schulbau-Finanzierungsprogramm bereits vorgemerkt.

Die konkreten Finanzierungszeiträume hinsichtlich der vom Land Oberösterreich zugesagten 

Fördermittel (Landeszuschüsse) für die im Jahr 2022 realisierten Schulbauprojekte sind 

ebenfalls in der zur Frage 1 erstellten beiliegenden Liste ersichtlich.

Darüber hinaus ist auf die mit 1.1.2018 in Kraft getretene Richtlinie der Gemeindefinanzie

rung NEU hinzuweisen. Demnach haben Gemeinden zur Festlegung einer Realisierungs

perspektive eine Prioritätenreihung der kommunalen Vorhaben und im Besonderen in einem 

Finanzierungskonzept die Aufbringung der erforderlichen Eigenmittel darzustellen.

Es liegen darüber hinaus von den oö. Gemeinden zwei genehmigungsfähige Projekte mit 

einem voraussichtlichen Finanzierungsvolumen in Höhe von 1.072.076 Euro vor (siehe 

beiliegende Liste).

Um Falschinterpretationen zu vermeiden, weisen wir darauf hin, dass ein Einreichdatum 

(erstmalige Projektanmeldung) nichts mit dem aktuellen Verfahrensstand zu tun hat. Diese 

Tatsache ist u.a. darin begründet, dass es Gemeinden gibt, die eine Schulbausanierung 

vorbeugend anmelden, jedoch die entsprechenden Unterlagen nicht vorlegen.



Zu Frage 5:

Zu Frage 6:

Zu Frage 7:

Zu Frage 8:
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Im Zuge der Realisierung eines Schulbauprojektes hat grundsätzlich der gesetzliche Schul

erhalter allfällige Zwischenfinanzierungskosten zu tragen.

Der durchschnittliche Finanzierungsanteil des Bildungsressorts des Landes Oberösterreich 

an den im Jahr 2022 durchgeführten Schulbauprojekten beträgt 30,6 %.

Es sind darüber hinaus von den oö. Gemeinden 143 Schulbauprojekte mit einem voraus

sichtlichen, von den Gemeinden angegebenen Finanzierungsvolumen in Höhe von

299.560.959 Euro bekannt, (siehe beiliegende Liste).

Es liegt oftmals an der Gemeinde selber, dass noch keine Finanzierung durch das Ge

meinderessort vorliegt, indem Gemeinden eine andere kommunale Prioritätenreihung 

vornehmen.

Das Bildungsressort des Landes Oberösterreich stellte den oö. Gemeinden im Jahr 2022 

Landeszuschüsse von insgesamt 19.611.700 Euro für den öffentlichen allgemeinbildenden 

Pflichtschulbau zur Verfügung. Zusätzlich wurden aus dem Konjunkturprogramm (OÖ-Plan) 

9.250.310 Euro an die Gemeinden ausgezahlt. Dies ergibt eine Gesamtsumme von 

28.862.010 Euro.



Zu Frage 9:

Zu Frage 10,10a:

Bei 57 Projekten wurden bzw. werden erneuerbare Energieträger eingesetzt.
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Die Schulerhalter werden von der Abteilung Gesellschaft und vom bautechnischen Sach

verständigendienst des Landes bei anstehenden Bau- und Sanierungsmaßnahmen über die 

Möglichkeiten zur Schaffung geeigneter Räumlichkeiten für die Führung einer ganztägigen 

Schulform beraten und wurden bei den Schulbauprojekten erforderliche Um- bzw. Zubauten 

durch die Schaffung bzw. Adaptierung von Speisesälen und Küchen oder die Schaffung bzw. 

Adaptierung von Gruppenräumen entsprechend umgesetzt.

Seit dem Jahr 2002 werden Energieanlagen vom Baurecht nicht mehr berührt. Diese sind im 

Oö. Luftreinhalte- und Energietechnikgesetz geregelt und werden von Seiten der Gemeinde 

als Behörde verwaltet. Eine durchgängige Datenbank der Energieanlagen in Schulen ist 

nicht vorhanden.

Dazu sei noch festgehalten, dass gemäß § 11 des zitierten Gesetzes die Beheizung eines 

Gebäudes, wenn es technisch möglich erscheint, wirtschaftlich sinnvoll ist und mit dem 

Schutz des Orts- und Landschaftsbildes zu vereinbaren ist, vorrangig mit Solaranlagen oder 

anderen Anlagen mit erneuerbarer Energie zu errichten ist. Demnach werden auch im 

Vorfeld der Förderung immer auch die technische Möglichkeit sowie die Wirtschaftlichkeit 

Im Rahmen der Planung von Bau- und Sanierungsprojekten an öffentlichen allgemein- 

bildenden Pflichtschulen sind die Gemeinde angehalten zu hinterfragen, wie weit auch ein 

Erfordernis nach einer schulischen Tagesbetreuung gegeben ist, für das allenfalls in 

räumlicher Hinsicht Vorsorge zu treffen wäre.

Schulen aus den Pkt. 1, 3, 4 und 5, bei denen im Rahmen einer Sanierung auch die 

Energieanlage erneuert wurde bzw. bei denen schon ein Projekt vorliegt, können wie folgt 

aufgezeigt werden:



Zu Frage 11:

Zu Frage 12,12a:

Zu Frage 13:

b) Genehmiqunqsphase (Förderberechnung und -zusage für das bewilligte Projekt):
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Hinsichtlich der durchschnittlichen Dauer eines Schulbauprojektes ist darauf hinzuweisen, 

dass sich diese in 3 unterschiedliche zeitliche Phasen gliedert, und zwar in

geprüft. Entsprechend der Oö. Klima- und Energiestrategie werden erneuerbare Energie

träger präferiert.

a) Planunqsphase (Projektplanung der Gemeinde mit Architekten bzw. Bauunternehmung) 

mit anschließender Projekteinreichung bei der Bildungsdirektion OÖ samt Bauplanbe

willigungsverfahren:

Dass eine Gemeinde ein angemeldetes Schulbauvorhaben zurückgezogen hat, ist uns nicht 

bekannt.

Je nach Komplexität und Umfang des Projektes ist eine durchschnittliche Dauer von 

wenigen Monaten bis zu mehreren Jahren zu veranschlagen.

Es wurden in den Jahren 2018 - 2022 insgesamt 202 Schulbauprojekte erfolgreich 

ausfinanziert (siehe beiliegende Liste).

Für Schulbauprojekte im Schulbauprogramm des Landes OÖ wurden im Rahmen der mehr

jährigen Förderung im Zeitraum von 2023 - 2025 an Landeszuschüssen 57.206.102 Euro 

und von 2026 - 2030 an Landeszuschüssen 31.333.810 Euro in Form von Finanzierungs

plänen in Aussicht gestellt.



c) Finanzierunqsphase (Förderabwicklung durch Auszahlung der Förderraten):

Zu Frage 14:
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Sofern von der antragstellenden Gemeinde alle notwendigen Unterlagen rechtzeitig 

vorgelegt werden, ist für die Phase eine durchschnittliche Dauer von 2 bis 4 Wochen zu 

veranschlagen.

Die Förderraten werden entsprechend dem jeweiligen Baufortschritt über Antrag durch 

die Gemeinde ausbezahlt, wobei die Gemeinde dies durch Zwischenabrechnungen 

nachweisen muss. Die Landeszuschüsse werden je nach Höhe der Gesamtförderung 

derzeit durchschnittlich auf 1 bis 5 Jahre aufgeteilt.

Nach Antragsstellung auf Gewährung von Gemeinde-Bedarfszuweisungen erfolgt durch 

die Direktion Inneres und Kommunales die Erstellung eines Finanzierungsplanes (auf

sichtsbehördliche Genehmigung) für das Projekt.

Nach Abschluss des Kostendämpfungsverfahrens durch Bekanntgabe der anerkenn

baren Kosten und Vorliegen eines Förderantrages um Gewährung von Landesbeiträgen 

erfolgt die Förderabstimmung mit der Direktion Inneres und Kommunales.

Der erfolgreiche Abschluss eines Schulsanierungsprojekts definiert sich durch die Vorlage 

der Endabrechnung durch die Gemeinde und die darauffolgende Auszahlung der letzten 

LZ-Rate in dem jeweiligen Jahr (siehe Beilage zu Frage 12).

Auf Grundlage der Förderabstimmung ergeht der förderbare Kostenrahmen an die 

Gemeinde.



Zu Frage 15:

Zu Frage 16:
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Voraussetzung für die Beantragung einer Förderung für Stufe 2 und 3 ist die Erfüllung der 

Stufe 1.

Förderzweck Stufe 1: Breitband-Glasfaser-Internetanschluss

Förderzweck Stufe 2: WLAN-Verteilung

Förderzweck Stufe 3: Hardware

Seit 2017 läuft die dreistufige Förderaktion „Digitalisierung in öffentlichen allgemeinbildenden 

oö. Pflichtschulen“.

Im Auftrag des Landes OÖ hat die Education Group im 2. Halbjahr 2016 eine Erhebung zum 

Thema „Schnelles Internet“ an den oö. Pflichtschulen durchgeführt. Die Auswertung hatte 

ergeben, dass alle an der Befragung teilgenommenen oö. Pflichtschulen über eine Internet

anbindung verfügten, jedoch die Anschlussarten der Internetanbindungen und die jeweiligen 

Bandbreiten sehr unterschiedlich waren.

Von den insgesamt im Rahmen der Digitalisierungsförderung 2021 - 2022 beantragten 

Förderungen wurden 92% für Stufe 2 und 3 gewährt. Daraus lässt sich schließen, dass sich 

der Versorgungsstand mit ultraschnellem Breitbandinternet seit Beginn der Förderaktion im 

Jahr 2017 stark verbessert hat.

Insgesamt wurden im Rahmen der Digitalisierungsförderung 1,3 Mio. Euro ausbezahlt. 

Davon entfielen 43.952,28 Euro auf die Breitband-Glasfaser-Internetanbindungen.

Die Digitalisierungsförderung wurde im März 2023 zum zweiten Mal neu aufgelegt. Die 

Fördervolumina wurden aufgrund der hohen Teuerungsrate um 9,5% valorisiert.

Im Jahr 2023 sind für die Digitalisierungsförderung (Breitband-Glasfaser-Anschlüsse, WLAN- 

Ausbau, Hardware) insgesamt 2 Mio. Euro - je 1 Mio. Euro aus dem Bildungs- sowie 

Gemeinderessort - im Budget berücksichtigt.



Zu Frage 17:

Beilage

Seite 8

Die Steigerung des Gesamtbaukostenindex errechnet sich auf der Basis der Angaben der 

Statistik Austria. Der aussagekräftigste Wert wird jährlich mit Mai dargestellt. Im Zeitraum 

Mai 2022 - Mai 2023 hat sich dieser um minus 0,7 % verändert.

Mag.3 Christine Haberlander
Landeshauptmann-Stellvertreterin

Mit freundlichen Grüßen

i



Legende

1
Direktion Kultur und Gesellschaft
Abteilung Gesellschaft / Objektförderung

MZH
MZN
SHS
STP

LSB
LSS
LSU

Lehrschwimmbecken
Sanierung des Lehrschwimmbeckens
Umwidmung des Lehrschwimmbeckens

VS
VSA 
VSE
VSN
VSS
VST
VSG

MS
MSA
MSE
MSN
MSS
MST
MSG

Volksschule
Adaptierung der Volksschule (Umbau Bestand)
Erweiterung der Volksschule (Zubau, Aufstockung)
Neubau der Volksschule
Sanierung der Volksschule
Turnsaalbau für Volksschule
Gymnastiksaalbau für Volksschule

Mittelschule
Adaptierung der Mittelschule (Umbau Bestand)
Erweiterung der Mittelschule (Zubau, Aufstockung)
Neubau der Mittelschule
Sanierung der Mittelschule
Turnsaalbau für Mittelschule
Gymnastiksaalbau für Mittelschule

Polytechnische Schule
Adaptierung der Polytechnischen Schule (Umbau Bestand)
Erweiterung der Polytechnischen Schule (Zubau, Aufstockung)
Neubau der Polytechnischen Schule
Sanierung der Polytechnischen Schule
Turnsaalbau für Polytechnische Schule

Sonderschule
Adaptierung der Sonderschule (Umbau Bestand)
Erweiterung der Sonderschule (Zubau, Aufstockung)
Neubau der Sonderschule
Sanierung der Sonderschule

Mehrzweckhalle
Mehrzwecknutzung
Sanierung der Sporthalle
Errichtung des Schulturnplatzes

ASO
ASO-A
ASO-E
ASO-N
ASO-S

PTS
PTS-A
PTS-E
PTS-N
PTS-S
PTS-T



2

Abbruch
Bauabschnitt
Digitalisierung
Etappe
Errichtung
Erweiterung 
gemeinsame Volksschule 
größerer Turnsaal
Grundankauf
ganztägige Schulform
Kindergarten
Krabbelstube
Landesmusikschule
Neubau
Nebenraumgruppe
Planungskosten
Sanierung
Generalsanierung
Turnsaal
Vollwärmeschutz 
teilweise

Direktion Kultur und Gesellschaft
Abteilung Gesellschaft / Objektförderung

Abbr.
BA 
DIG
E bzw. Etp. 
Err. 
Erw. 
gern. VS 
gr. TS
GR 
GTS
Kiga/KG
KS 
LMS 
NB 
NR-Gr. 
PLG 
San.
Gen.san.
TS 
VWS
tlw.



Zu Frage 1) und 2) Im Jahr 2022 realisierte oö. Pflichtschulbauprojekte

Gemeinde Projekt Einreichdatum Förderzeitraum

Altmünster VSS Neukirchen b.A. 3,594.368 16.08,2019 2022-2026

Ampflwang im Hausruckwald MSA/E 6.491,627 15.12.2008 2022-2028

Ansfelden MSA/E Ansfelden 4.814.597 19,02.2004 2019-2024

Ansfelden VSS Haid MSS 1+2 Haid 1.588.672 05.05.2021 2022-2023

Burgkirchen VS Einbau Unterr.raume 168.000 21.04.2022 2023

Engerwitzdorf VSN/S Schweinbach 9.406.800 12.04,2006 2021-2026

Enns VSS VSA (Restetp.) 5.650.000 06.04.2017 2021-2026

Feldkirchen a.d.D. VSS/E Lacken 1.636.591 13.04.2017 2022-2025

Fomach VSS 929.093 26.01.2012 2022-2024

Frankenburg a.H. VSN + Uw. MSN/S 13.812.224 10,10.2002 2020-2025

Gilgenberg am Weilhart VSS (2-BA) 1.390.800 03.03.2006 2021-2023

Grieskirchen VSA VSS 3.445.619 21.04.2011 2016-2025

Grünburg MSS/A (3.+4.E.) 1.496.539 07.05.2003 2019-2022

Hartkirchen MSN VSS MST VS-TS-San. 12.654.054 12.11.2002 2021-2028

Helfen berg MSS/A VSS TS-S 1.702.992 08.10.2019 2021-2024

Hinterstoder VSS (Haustechnik) 60.554 25.07,2017 2023

Hofkirchen i. Traunkr. VSEVSS 2.477.157 20.04,2017 2022-2025

Hofkirchen i.M. VSAMSA 30.000 28.09.2022 2023

Kematen am Innbach VSS VSA 2.420.645 08.05.2018 2021-2023

Kirchberg-Th ening VSS VSA 4.219.604 20.08.2019 2022-2026

VSN + GTSKirchham 2.427.404 13.05,2020 2022-2024

VSS + Kiga-S (Heizung)Kläffer a.H. 170.900 14,01,2022 2023

VSEKollerschlag 372.050 17,11.2021 2021-2023,

Marchtrenk MSS PTS-S (Restetp.) 3.750.000 05.01.2021 2022-2024

VST1Marchtrenk 1.896.000 13.10.2020 2022-2023

MSS Ramingtal (Np)Maria Neustift 681.600 26.05,2014 2021-2024

Mattighofen ASO-N 1.448.021 19.01.2021 2022-2023

2020-2023Michaelnbach VSS 3.E. 525.600 27.06.2002

Micheldorf in Qp VSS VSA VSE (Rest) 5,022.414 11.12.2018 2021-2025

Mondsee UNESCO-MS unfTS 745.439 25.02.2016 2022-2023

Mondsee ASO-E 606.360 28,05.2021 2022-2023

MSS MSA PTS-S/A (2.+3.Etp.) 16.05.2019 2022-2026Münzkirchen 4.443.998

VSS 2.E. + TS-San. 13.03.2020 2022-2023Neuhofen/I. 1.022.123

VSS VSA 09.07.2019 2021-2024Neukirchen b.L. 2.040.633

2022-2026Niederneukirchen restl. MSS/MSE 4.438.421 24.04.2014

Niederwaldkirchen MSS (1. Etp.) 1.958.114 15.10.2012 2022-2025

Niederwaldkirchen VSA tw. VSN 2.426.823 24.06.2011 2022-2026

VSS VSAPepping 1.954.054 20.08.2019 2022-2025

Ottnang a.H. 2022-2027VSS VSA VST Bruckmühl 4,942,076 27.02.2018

Direktion Kultur und Gesellschaft
Abteilung Gesellschaft / Objektförderung

Finanzierungs
volumen €



Einreichdatum FörderzeitraumGemeinde Projekt

VS HA 905.751 2021-2023Pennewang 25.02.2021

Pfarrkirchen i. Mkr. VSS (1.+2.E.) 13.04.2021312.558 2022-2023

Pinsdorf VSS VSE 2.794.683 27.05.2019 2022-2025

Prambachkirchen VSS 1.572.332 07.08.2018 2021-2023

2022-2023Pucking VSE 821.211 23.08.2021

VSS VSE 3.E. 04.12.2018 2022-2025Putzleinsdorf 2.534.475

Rainbach i.l. VSS 1.427.521 15.07.2016 2020-2024

VSSRohr im Kremstal 4.304.941 10.08.2010 2022-2025

VSN+TS MSS (+ GTS-S/E)Rohrbach-Berg 14.060.158 20.06.2006 2022-2028

Schärding ASO-A 17.12.2019636.310 2023

St. Georgen a.W. VSS MSS * GTS (2.BA) 3.700.759 23.11.2011 2021-2026

St Marienkirchen/P, VSS 2.793.3601 11.03.2016 2019-2024

VSN VSTi-GTSSt. Martin I. Mkr. 12.326.239 11.08.2016 2022-2026

St Roman VSS 2.E. 1.257.628 13.02.2020 2022-2023

MSS Ramingtal (Np)St. Ulrich b.St 1.238.400 26.05.2014 2021-2024

St Veit i. Mkr. VSS 1,560.682, 05.11.2011 2019-2024

Stadl-Paura VSS/E/A 6.241.449 05,03.2008 2021-2027

Steyregg MSE 628,291 19.03.2019 2022-2023

Timetkam VSS VSE (inkl, 1,E. WC) 4.300.278 27.12.2017 2020-2025

Vöcklabruck PTS-N ASO-N tw. VSN 15.217.960 09.03.2016 2021-2026,

VSSWernstein a. Inn 1.994.963 10.05.2005 2020-2023

San. VS-TS DörnbachWilhering 125.000 26.11.2020 2022

61gesamt: 199.616.915

Finanzierungs
volumen €

Direktion Kultur und Gesellschaft
Abteilung Gesellschaft / Objektfördenjng
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Zu Frage 3) Baureife und bewilligte oö. Pflichtschulbauprojekte

Gemeinde Projekt Einreichdatum

Auerbach 309.168 04.02.2019

Bad Ischl 11.277.163 31.01.2007

Feldkirchen a.d.D. Herstellung Hartplatz MS 112.336 11.04.2023

Geretsberg VSE 259.126 16.05.2023

Gram a stetten MS-E/A/S VSS VSA VSE (Rest) 2.344.734 12.12.2000

Großraming MSS/teilweiser N samt PTS 9.549.383 08.10.2018

Grünau LA. VSS (Rest) 1.819.369 05.11.2007

Gutau VSS MSS 275.763 23.09.2022

Hochburg-Ach MSS MSA (Rest) 5.579.400 22.01.2002

Inzersdorf im Kremstal VS-TSN Mehrzwecknutzung 1.500.195 26.01.2021

Katsdorf 82.555 05.06.2023

Kirchdorf a.d.K 18.431.942 16.12.2004

Lambach 134.308 14.03.2023

Leonding 253.370 12.06.2023

Heizungstausch VSLeopoldschlag 107.821 27.12.2022

Erweiterung VS 2 223.500 09.08.2021Marchtrenk

VSS MSS (Rest) 09.07.2012Mauerkirchen 6.391.498

VSS 4.450.380 05.08.2016Meggenhofen

VSS 23.01.2018Mehrnbach 4.884.567

VSS/A 544.634 11.12.2018Moosdorf

30.11.2001Münzbach VSS 480.845

27.04.2023VSS 43.000Nebelberg

MSS 292.317 24.06.2016Neukirchen a.d.Vöckla

VSS VSA 193.397 29.10.2021Niederkappei

27.08.2018Ottensheim PTSS 502.850

5.823.959 10.04.2019Piberbach VSN samt GTS

11.04.2019VSS (Dach) 119.775Pondorf

26.02.2021VSS 1 MSS 2 9.739.480Ried i.l.

MST 1.016.400 21.09.2021Sarieinsbach

2.636.663 21.05.2019Sieming VSS Sierninghofen

23.12.2008Schälchen VSN 7.135.044

Direktion Kultur und Gesellschaft
Abteilung Gesellschaft / Objektförderung

vorraussichtliches
Finanzierungsvolumen €

TSN; Adaptierung Heizungsregelung
Sanierung Sporthalle
(Lehrschwimmbecken)

VSE
MS-N/T PLN VSS ASO 
"Schulcampus" I.Etp.

VSA_______________________
Pflichtschulzentrum A, S & Teilw. 
Neubau


